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1 Einleitung 
 
Hubschrauber zeichnen sich durch eine große Agilität aus 
und werden daher für vielfältige Zwecke eingesetzt. Eine 
wesentliche Aufgabe sind Rettungsflüge und Kranken-
transporte. So wurden im Jahr 2009 rund 92.000 Rettungs-
flüge in Deutschland durchgeführt. Bedingt durch die 
beträchtlichen Geräuschemissionen der Hubschrauber und 
die sehr nahe Bebauung können an Hubschrauberlande-
plätzen erhebliche Lärmprobleme auftreten, zumal es sich 
zumeist um besonders lärmsensible Gebiete (Kranken-
häuser) handelt. Neben der unbestrittenen Notwendigkeit 
von Rettungsflügen ist deshalb auch dem Lärmschutz 
ausreichend Rechnung zu tragen.  
 
2 Hubschrauberbetrieb  
 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen dürfen im 
gewerblichen Luftverkehr nur mehrmotorige Hubschrauber 
mit bestimmten Mindestflugleistungen über dicht 
besiedeltem Gebieten betrieben werden [1]. Diese 
Hubschrauber werden als „CAT-A-Hubschrauber“ 
bezeichnet, weil sie nach der Kategorie A zugelassen sind 
und den Anforderungen der Flugleistungsklasse 1 
entsprechen. Hierzu gehören beispielsweise Hubschrauber 
der Muster Eurocopter 145 und Bell 412. 
 
Die Hubschraubergeräusche werden vor allem vom Trieb-
werk und den Hubschrauberrotoren erzeugt. Die Geräusch-
emission der Rotoren kann durch niedrige Blattspitzen-
geschwindigkeit, Verringerung der Blattbelastung und 
aerodynamisch günstiger Auslegung der Rotorblätter 
gemindert werden. Aus Lärmschutzgründen sollten 
möglichst nur lärmgeminderte Hubschrauber über 
besiedelten Gebieten eingesetzt werden. Typisch für den 
Flugbetrieb mit Hubschraubern ist der bei bestimmten 
Flugmanövern (insbesondere bei Sinkflügen mit Teil-
leistung) oder hohen Fluggeschwindigkeiten auftretende 
Impulslärm, das sogenannte „Knattern“. Dieses 
unangenehme Geräusch lässt sich durch technische 
Maßnahmen am Hubschrauber oder durch Vermeidung 
dieser Flugmanöver reduzieren. In der Vergangenheit 
wurden für verschiedene Hubschraubertypen spezielle 
Anflugverfahren entwickelt, die durch eine geeignete 
Kombination von Fluggeschwindigkeit und Flugbahnwinkel 
einen lärmarmen Anflug ermöglichen. Wegen der 
komplexen Schallerzeugungs- und Ausbreitungs-
mechanismen sind diese Flugverfahren stark 
musterabhängig, was die Modellierung für Fluglärm-
Berechnungsverfahren erschwert. 
 

 
3 Bestimmung der Fluglärmbelastung an 

Hubschrauberlandeplätzen 
Zur Ermittlung der Fluglärmbelastung an Hubschrauber-
landeplätzen kann die DIN 45684-1 [2] herangezogen 
werden, die speziell für Landeplätze konzipiert wurde. In 
dieser Norm werden Hubschrauber in Abhängigkeit von der 
Masse in fünf Luftfahrzeuggruppen klassifiziert. Diese 
Gruppen werden weiter in Start- und Landeklassen unter-
gliedert, die akustische und flugbetriebliche Daten enthalten.  
Die Klassen ähneln den Hubschrauberklassen, die in der 
„Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbereichen 
(AzB)“ nach dem novellierten Fluglärmgesetz enthalten sind 
[3]. Die AzB-Hubschrauberklassen berücksichtigen jedoch 
zusätzlich das Schweben über dem Flugplatzgelände 
(Hovering). Derzeit wird die DIN 45684-1 weiterentwickelt, 
wobei auch eine Übernahme der AzB-Hubschrauberdaten 
vorgesehen ist. Das reicht jedoch allein nicht aus, um die 
Lärmsituation an allen Arten von Hubschrauberlandeplätzen 
sachgerecht zu bestimmen. Dies ist darin begründet, dass 
sowohl die AzB als auch DIN 45684-1 nicht speziell zur 
Ermittlung der Lärmbelastung an Hubschrauberlandeplätzen 
konzipiert wurden, sondern für Flughäfen oder Verkehrs-
landeplätze. Der Flugbetrieb an diesen Flugplätzen unter-
scheidet sich in zwei wesentlichen Punkten vom Flugbetrieb 
an Hubschrauberlandeplätzen: Zum einen ist der 
Hubschrauberanteil an den gesamten Flugbewegungen eines 
Verkehrsflughafens oder größeren Verkehrslandeplatzes nur 
relativ gering, und zum anderen gibt es dort ausreichend 
große Start- und Landeflächen für Hubschrauber. 
Demgegenüber ist der Hubschrauberlandeplatz an Kranken-
häusern oft sehr beengt. Weiterhin sind Landeplätze an 
Krankenhäusern dadurch charakterisiert, dass dort nur 
wenige Hubschraubertypen verkehren. Sie bestimmen somit 
die örtliche Lärmsituation. Diese Aspekte sind bei der 
Ermittlung der Lärmbelastung an Hubschrauberlandeplätzen 
zu berücksichtigen. Für die Fluglärmberechnung bedeutet 
dies u. a., dass man entweder eine adäquate Hubschrauber-
gruppe aus der AzB bzw. DIN 45684-1 verwendet, oder auf 
der Grundlage von Fluglärmmessungen eine spezielle 
Hubschrauberklasse erarbeiten muss. Die zweite 
Möglichkeit ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden 
und sollte daher nur in begründeten Einzelfällen angewendet 
werden. Für die Beurteilung der Fluglärmsituation an 
Hubschrauberlandeplätzen reicht es in der Regel aus, eine 
geeignete AzB-Hubschraubergruppe bei der Fluglärm-
berechnung zu verwenden.  
 
Einen Sonderfall bilden sehr kleine Hubschrauber-
landeplätze, wie sie häufig an Krankenhäusern vorkommen. 
Wegen der kleinen Fläche wird für den Hubschrauberstart 
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ein spezielles Flugverfahren angewendet, das sogenannte 
Rückwärtsstartverfahren. Hierbei erfolgt der Startvorgang 
zunächst rückwärts, um Höhe zu gewinnen. Anschließend 
wird im Vorwärtsflug der normale Abflug durchgeführt. 
Dieses Flugverfahren wird aus Gründen der Flugsicherheit 
praktiziert, um bei einem möglichen Triebwerksausfall 
während der Startphase noch sicher auf der Startfläche 
landen zu können. Dementsprechend kommt das Verfahren 
nur bei mehrmotorigen CAT-A-Hubschraubern zur 
Anwendung. Die genaue Durchführung des Rückwärtsstart-
verfahrens ist abhängig vom Hubschraubermuster und 
möglichen Hindernissen in der Flugplatzumgebung. Es ist in 
Abbildung 1 schematisch dargestellt. 
 

 
 
Abbildung 1: Hubschrauber-Rückwärtsstartverfahren [4] 
 
Grundsätzlich sind Startverfahren unter Berücksichtigung 
eines möglichen Triebwerksausfalls nichts ungewöhnliches, 
sondern sowohl bei Flugzeugen als auch bei Hubschraubern 
Bestandteil des Flugverfahrens. Dabei werden prinzipiell 
zwei verschiedene Fälle unterschieden, und zwar ob der 
Triebwerksausfall vor einem bestimmten Punkt - an dem 
eine bestimmte Fluggeschwindigkeit oder Höhe erreicht 
wird - erfolgt ist oder danach. Im ersten Fall wird der Start 
abgebrochen; im anderen Fall wird der Flug fortgesetzt und 
ein sogenanntes Fehlanflugverfahren eingeleitet. In die 
Beurteilung von Fluglärmsituationen gehen diese Fälle nicht 
ein, da sie nicht prognostizierbar sind. Das Rückwärtsstart-
verfahren bildet einen Sonderfall, weil es wegen der eng 
begrenzten Fläche des Hubschrauberlandeplatzes regelmäßig 
angewendet wird. Derzeit ist das Rückwärtsstartverfahren in 
keinem üblichen Fluglärm-Berechnungsverfahren standard-
mäßig implementiert. Es wird deshalb ein praxisgerechter 
Modellierungsvorschlag vorgestellt. Dabei wird nur die 
AzB-Hubschraubergruppe H 1.2 betrachtet, weil 
vornehmlich Hubschrauber dieser Gruppe das Rückwärts-
startverfahren praktizieren. Diese neue Hubschrauberklasse 
wird H 1.2-SR bezeichnet. Hierfür wird das in Abbildung 2 
dargestellte Datenblatt vorgeschlagen. Für die Landung 
werden die Daten der AzB-Hubschrauberklasse H 1.2-L 
unverändert beibehalten. Bei der Flugstreckenbeschreibung 
im Datenerfassungssystem ist darauf zu achten, dass auch 
der rückwärts geflogene Startteil beschrieben wird. 

 
 
Abbildung 2: Datenblatt für das Rückwärtsstartverfahren der 
Hubschrauberklasse H 1.2-SR 
 
Es wird angestrebt, das Datenblatt für das Rückwärtsstart-
verfahren in die laufenden Arbeiten der DIN 45684-1 
einzubringen. Unter Berücksichtigung dieses Verfahrens 
würde mit der DIN 45684-1 ein sehr gutes Tool zur 
Verfügung stehen. Die Norm könnte damit zum Standard-
verfahren für die Berechnung der Fluglärmbelastung an 
Hubschrauberlandeplätzen avancieren. Sie wäre dann eine 
wesentliche Hilfe bei der lärmfachlichen Beurteilung von 
Hubschrauberlandeplätzen, wie sie z. B. im Rahmen von 
luftrechtlichen Genehmigungsverfahren erforderlich ist. 
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